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Kreisarbeitsgemeinschaft „Hilfen gegen häusliche Gewalt“ des 
Landratsamtes Esslingen mit einem Runden Tisch in Nürtingen

Gestaltung:



Bieten Sie Betroffenen 
Unterstützung an.

Sind Sie ein Opfer häuslicher Gewalt? 

Ihr Lebenspartner:

•  beleidigt Sie und macht Sie bei Anderen schlecht?

•  hindert Sie, ihre Familie oder Freunde zu treffen?

•  schlägt Sie

•  wird plötzlich wütend und rastet aus? 

•  beschädigt Ihre Sachen?

•  droht Sie oder sich selbst zu verletzen?

•  zwingt Sie zum Sex?

•  akzeptiert nicht, dass Sie sich getrennt haben oder trennen wollen und
verfolgt oder belästigt Sie?

Wer hilft Ihnen im Notfall?

Suchen Sie die Schuld nicht bei sich selbst: 
Es gibt keine Rechtfertigung, Frauen oder Kinder zu bedrohen oder 
zu schlagen. Die Verantwortung trägt der Gewalttäter, nicht Sie. 

Ohne Gewalt leben -

•  das Recht NEIN zu sagen - auch in einer Partnerschaft, 

•  das Recht, von einem Partner mit Respekt behandelt zu werden, 

•  das Recht, sich von einem Partner zu trennen.

Sehen Sie nicht weg! Das müssen Sie nicht hinnehmen!

Bieten Sie Ihre Unterstützung an. 
Bedenken Sie dabei: 
Es ist nicht leicht über Misshandlungen zu sprechen. 
Stellen Sie sich vor, was für Sie selbst in einer vergleichbaren Lage gut 
wäre.

 

•  Verein Frauen helfen Frauen Kirchheim e.V.
Tel: 07021/46553, e-mail: info@frauenhaus-kirchheim.de

•  Sozialer Dienst des Landkreises (Altkreis von Nürtingen)
Tel: 0711/ 3902-2870, e-mail: butera.daniela@lra-es.de

•  Sozialer Dienst der Stadt Nürtingen
Tel: 07022-2127-19/ 16, e-mail: sozialer-dienst-nuertingen@ntz.de

•  Psychologische Familien- und Lebensberatung Caritas Fils- Neckar- Alb 
Tel: 07022-21580, e-mail: info@pfl-esslingen-nuertingen.de

•  Psychologische Beratungsstelle für Familie und Jugend 
des Landkreises in Nürtingen
Tel:0711-3902-2828, e-mail: psychoNT@lra-es.de

Sie haben ein Recht darauf!

Lassen Sie sich helfen.

Wenn der Partner gewalttätig wird, rufen Sie die Polizei: 110
Die Polizei schützt Sie und kann dazu den Täter aus 
der Wohnung weisen - § 27a PolG Wohnungsverweis.

Ihren Kindern und Ihnen wird sofortiger Schutz und Unterstützung
geboten:


